
Antrag parlamentarische Anmerkung 32.23.02./33.23.01 

von Kantonsrätin Helen Keiser/CSP-Ratsmitglieder 

vom 19. Mai 2023

Kantonsratsbeschluss  
über die Genehmigung des Geschäftsberichts des 
Regierungsrats und der Staatsrechnung 2022 

vom ... 

Der Kantonsrat des Kantons Obwalden, 

gestützt auf Artikel 70 Ziffer 3 und 4 der Kantonsverfassung vom 19. Mai 
19681, bzw. von Artikel 21 des Finanzhaushaltsgesetzes vom 11. März 20102, 

auf Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 14. März 2023 sowie des 
Obergerichts vom 14. März 2023, 

beschliesst: 

1. Der Geschäftsbericht des Regierungsrats 2022 wird mit der Anmerkung 
im Anhang genehmigt. 

2. Die Staatsrechnung 2022 wird wie folgt genehmigt: 

a. Vornahme der ordentlichen Abschreibungen des 
Verwaltungsvermögens von Fr. 2 310 655.05 und der 
Abschreibungen der Investitionsbeiträge von Fr. 2 527 012.—; 

b. Vornahme von zusätzlichen Abschreibungen der Investitionen 2022 
von Fr. 2 367 388.06 bei der Spezialfinanzierung Wasserbauprojekt 

Sarneraa; 

d.  Äufnung der finanzpolitischen Reserve um Fr. 15 000 000.–; 

e.  Abbuchung des Saldos der Erfolgsrechnung mit einem 
Ertragsüberschuss von Fr. 2 106 909.04; 

f.  Aktivierung der Nettoinvestitionen von Fr. 15 541 040.50. 

Sarnen, ... Im Namen des Kantonsrats 
Die Ratspräsidentin:  
Der Ratssekretär:  

1 GDB 101 

2 GDB 610.1
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Anhang über die Anmerkungen zum Geschäftsbericht des 
Regierungsrats 2022 vom 14. März 2023 
Der Kantonsrat hat bei der Beratung folgende Anmerkungen als erheblich 

erklärt:

Begründung: 
Der Landammann sagte an der Eröffnungssitzung vom 1. Juli 2022: «Wir 
alle sind Teil von Obwalden und das muss bei unseren Zielen und unserer 
Arbeit immer im Mittelpunkt stehen: Obwalden, wo Menschen sich wohl, 

sicher und zuhause fühlen… ». 
Zuhause fühlen können sich die Menschen in Obwalden aber auch nur, 
wenn sie ein Zuhause finden. Und dieses Zuhause bezahlbar ist. Gerade 
dies ist in Obwalden aber schwierig, wie ich immer wieder aus der 

Bevölkerung höre und wie es auch aus der Grafik auf S. 36 des 
Geschäftsberichtes ersichtlich ist. Im Wirkungsbericht 2021/22 zur 
kantonalen Steuerstrategie, den wir an der Kantonsratssitzung unter 
Traktandum 12 behandeln werden, stehen die Ampeln bei den Themen 

Preisentwicklung von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen sowie 
bei den Leerwohnungsbeständen auf rot. Wörtlich heisst es: «Im Kanton 
Obwalden verharrt die Leerwohnungsziffer per Ende November 2022 auf 
einem rekordtiefen Niveau von knapp 0.5 Prozent» (S. 8, Ziff. 4.1 des 

Wirkungsberichtes).   
Die strategischen Kennzahlen in der vorliegenden Liste des 
Geschäftsberichts wurden auf Grundlage der Langfriststrategie 2022+, der 
Amtsdauerplanung 2018 – 2022 zusammengestellt. Bei der Leitidee 7.1. 

handelt es sich also um ein altes Problem, das aber immer noch aktuell und 
wichtig ist, sonst hätte es die Regierung nicht erneut als Leitidee in den 
Geschäftsbericht aufgenommen. Er schreibt unter der Leitidee 7.1 auf S. 36 
des aktuellen Geschäftsberichts: «Der Kanton Obwalden fördert 

Massnahmen zur Sicherstellung von bezahlbarem Wohnraum».  
Nur: Wo sind die geförderten Massnahmen? Der Regierungsrat hat offenbar 
keine Massnahmen gefördert. Im Geschäftsbericht steht auch nichts 
darüber, welche mögliche Förderung von Massnahmen er geprüft hat. Und 

dies obwohl er schon bei der Beratung der Geschäftsberichte 2020 und 
2021 von Kantonsratsmitgliedern dazu aufgefordert worden ist. Deshalb 
stelle ich nun diesen Antrag auf eine Anmerkung zum Geschäftsbericht. Der 
Regierungsrat muss nun Massnahmen zur Sicherstellung von bezahlbarem 
Wohnraum gezielt fördern. Es kann nicht sein, dass der Kanton die 

Sicherstellung von bezahlbarem Wohnraum allein auf die Gemeinden 
abschiebt. Er muss mindestens prüfen, welche Massnahmen er fördern 
könnte, allenfalls in Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Der 
Regierungsrat trägt als Gesamtgremium eine Verantwortung, dass in 

Obwalden bezahlbarer Wohnraum sichergestellt wird. Mit dem Mittel der 
Anmerkung können wir diesem Anliegen Nachdruck verleihen. Bei einer 
Anmerkung wird der Regierungsrat beim nächsten Geschäftsbericht 
erklären, was er daraus gemacht hat. Ich bitte Sie, dieser Anmerkung 

zuzustimmen. 

Seite Geschäftsbericht 
Regierungsrat 

Anmerkung Kantonsrat 

36 Leitidee 7.1: Der Kanton 
Obwalden fördert 

Massnahmen zur 
Sicherstellung von 
bezahlbarem Wohnraum 

Prüfung von möglichen 
Massnahmen zur Förderung der 
Sicherstellung von bezahlbarem 
Wohnraum. Konkrete 

Massnahmen zur Förderung 
werden geprüft und deren 
Umsetzung unterstützt. 


